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8147 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 8. Juli 2009 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz geändert wird 

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates beruht auf einem Antrag des Justizausschusses des 
Nationalrates, den dieser gemäß § 27 Abs. 1 GO-NR in inhaltlichem Zusammenhang mit dem dort 
verhandelten Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, die Anfechtungsordnung, 
die Ausgleichsordnung, das Außerstreitgesetz, das Ehegesetz, die Exekutionsordnung, das 
Gebührengesetz 1957, das Gerichtsgebührengesetz, die Jurisdiktionsnorm, die Konkursordnung, das 
Notariatsaktsgesetz, die Notariatsordnung, das Privatstiftungsgesetz, das Strafgesetzbuch, die 
Strafprozessordnung 1975, das Tilgungsgesetz 1972, das Unterhaltsvorschussgesetz 1985, das 
Urheberrechtsgesetz und die Zivilprozessordnung geändert werden (Familienrechts-Änderungsgesetz 
2009 – FamRÄG 2009) gestellt hat.  
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
21. Juli 2009 in Verhandlung genommen. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Günther Kaltenbacher gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 21. Juli 2009 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2009 07 21 

 Günther Kaltenbacher Monika Kemperle 
 Berichterstatter Vorsitzende 


